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Auszug aus dem Amtsblatt 
des Ministeriums für Schule und Bildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Nr. 09/2021 

Berufskolleg - Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung (Anlage A APO-BK); 
Inkraftsetzung des endgültigen Bildungsplans für den neu geordneten Beruf 

Biologielaborantin und Biologielaborant 
RdErl. des Ministeriums für Schule und Bildung 

vom 27.08.2021 – 314-08.01.01-127480 
Für den o. g. Bildungsgang der Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung wird 
hiermit der Bildungsplan gemäß § 6 in Verbindung mit § 29 Schulgesetz NRW (BASS 1-1) 
festgesetzt. 

Der gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 13. Juli 2020 (ABI. 
NRW.08/20) in Kraft gesetzte vorläufige Bildungsplan wird mit sofortiger Wirkung als (end-
gültiger) Bildungsplan in Kraft gesetzt. 

Die Veröffentlichung erfolgt in der Schriftenreihe „Schule NRW“. 

Der Bildungsplan wird auf der Internetseite www.berufsbildunq.nrw.de zur Verfügung ge-
stellt. 

Der Runderlass wird zusätzlich im Amtsblatt veröffentlicht. 
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Vorbemerkungen 
Bildungspolitische Entwicklungen in Deutschland und Europa erfordern Transparenz und Ver-
gleichbarkeit von Bildungsgängen sowie von studien- und berufsqualifizierenden Abschlüssen. 
Vor diesem Hintergrund erhalten alle Bildungspläne im Berufskolleg mit einer kompetenzba-
sierten Orientierung an Handlungsfeldern und zugehörigen Arbeits- und Geschäftsprozessen 
eine einheitliche Struktur. Die konsequente Orientierung an Handlungsfeldern unterstreicht das 
zentrale Ziel des Erwerbs beruflicher Handlungskompetenz und stärkt die Position des Berufs-
kollegs als attraktives Angebot im Bildungswesen. 
Die Bildungspläne für das Berufskolleg bestehen aus drei Teilen. Teil 1 stellt die jeweiligen 
Bildungsgänge, Teil 2 deren Ausprägung in einem Fachbereich und Teil 3 die Unterrichtsvor-
gaben in Fächern oder Lernfeldern dar. Die einheitliche Darstellung der Bildungsgänge folgt 
der Struktur des Berufskollegs.  
Alle Unterrichtsvorgaben werden nach einem einheitlichen System aus Anforderungssituatio-
nen und zugehörigen kompetenzorientiert formulierten Zielen beschrieben. Das bietet die Mög-
lichkeit, in verschiedenen Bildungsgängen erreichbare Kompetenzen transparent und vergleich-
bar darzustellen, unabhängig davon, ob sie in Lernfeldern oder Fächern strukturiert sind. Eine 
konsequente Kompetenzorientierung des Unterrichts ermöglicht einen Anschluss in Beruf, Be-
rufsausbildung oder Studium und einen systematischen Kompetenzaufbau in den verschiede-
nen Bildungsgängen des Berufskollegs. Die durchlässige Gestaltung der Übergänge verbessert 
die Effizienz von Bildungsverläufen. 
Die Teile 1 bis 3 der Bildungspläne werden immer in einem Dokument veröffentlicht. Damit 
wird sichergestellt, dass jede Lehrkraft umfassend informiert und für die Bildungsgangarbeit 
im Team vorbereitet ist. 

Gemeinsame Vorgaben für alle Bildungsgänge im Berufskolleg 
Bildung und Erziehung in den Bildungsgängen des Berufskollegs gründen sich auf Werte, die 
unter anderem im Grundgesetz, in der Landesverfassung und im Schulgesetz verankert sind. 
Aus diesen gemeinsamen Vorgaben ergeben sich im Einzelnen folgende übergreifende Ziele: 
− Wertschätzung der Vielfalt und Verschiedenheit in der Bildung (Inklusion), 
− Entfaltung und Nutzung der individuellen Chancen und Begabungen (Individuelle Förde-

rung), 
− Sensibilisierung für die Wirkungen tradierter männlicher und weiblicher Rollenprägungen 

und die Entwicklung alternativer Verhaltensweisen zur Förderung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern (Gender Mainstreaming),  

− Förderung von Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung unter der gleichberech-
tigten Berücksichtigung von wirtschaftlichen, sozialen/gesellschaftlichen und ökologischen 
Aspekten (Nachhaltigkeit) und 

− Unterstützung einer umfassenden Teilhabe an der digitalisierten Welt (Lernen im digitalen 
Wandel). 

Das pädagogische Leitziel aller Bildungsgänge des Berufskollegs ist in der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK) formuliert: „Das Berufskolleg vermittelt den Schü-
lerinnen und Schülern eine umfassende berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungs-
kompetenz und bereitet sie auf ein lebensbegleitendes Lernen vor. Es qualifiziert die Schüle-
rinnen und Schüler, an zunehmend international geprägten Entwicklungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft teilzunehmen und diese aktiv mitzugestalten.“ 
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Um dieses pädagogische Leitziel zu erreichen, muss eine umfassende Handlungskompetenz 
systematisch entwickelt werden. Die Unterrichtsvorgaben orientieren sich in ihren Anforde-
rungssituationen und kompetenzorientiert formulierten Zielen an der Struktur des Deutschen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR)1 und nutzen dessen Kompetenzkatego-
rien. Die beiden Kategorien der Fachkompetenz und der personalen Kompetenz werden diffe-
renziert in Wissen und Fertigkeiten bzw. Sozialkompetenz und Selbstständigkeit. 
Die Lehrkräfte eines Bildungsganges dokumentieren die zur Konkretisierung der Unterrichts-
vorgaben entwickelten Lernsituationen bzw. Lehr-/Lernarrangements in einer Didaktischen 
Jahresplanung, die nach Schuljahren gegliedert ist. 
Die so realisierte Orientierung der Bildungsgänge des Berufskollegs am DQR eröffnet die Mög-
lichkeit eines systematischen Kompetenzerwerbs, der Anschlüsse und Anrechnungen im ge-
samten Bildungssystem, insbesondere in Bildungsgängen des Berufskollegs, der dualen Aus-
bildung und im Studium erleichtert. 

                                                 
1 Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) – verabschiedet vom Arbeitskreis Deutscher 

Qualifikationsrahmen (AK DQR) am 22. März 2011 (s. www.deutscherqualifikationsrahmen.de) 
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Teil 1 Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung 

1.1 Ziele, Fachbereiche und Organisationsformen 

1.1.1 Ziele 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe sind als gleichberechtigte Partner verantwortlich 
für die Entwicklung berufsbezogener sowie berufsübergreifender Handlungskompetenz im 
Rahmen der Berufsausbildung im dualen System.  
Diese Handlungskompetenz umfasst den Erwerb einer umfassenden Handlungsfähigkeit in be-
ruflichen, aber auch privaten und gesellschaftlichen Situationen. Die Anforderungen der jewei-
ligen Ausbildungsberufe erfordern eine Kompetenzförderung, die von der selbstständigen fach-
lichen Aufgabenerfüllung in einem zum Teil offen strukturierten beruflichen Tätigkeitsfeld bis 
hin zur selbstständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem um-
fassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld reichen kann und zur nachhaltigen Mit-
gestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft befähigt.  
Durch die Förderung der Kompetenzen zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur Flexibilität, 
Reflexion und Mobilität sollen die jungen Menschen auf ein erfolgreiches Berufsleben in einer 
sich wandelnden Wirtschafts- und Arbeitswelt auf nationaler und internationaler Ebene vorbe-
reitet werden.  
Mit der Berufsfähigkeit kann auch der Erwerb studienbezogener Kompetenzen verbunden wer-
den. 

1.1.2 Fachbereiche und Organisationsformen 
Fachklassen des dualen Systems werden in sieben Fachbereichen des Berufskollegs angeboten. 
Die insgesamt in Deutschland verordneten Ausbildungsberufe1 sind entweder in Monoberufe 
(ohne Spezialisierung) oder vielfach in Fachrichtungen, Schwerpunkte, Wahlqualifikationen 
oder Einsatzgebiete differenziert. Dies wirkt sich zum Teil auf die Bildung der Fachklassen und 
auch die Organisation des Unterrichts aus. Die Fachklassen werden in der Regel für die einzel-
nen Ausbildungsberufe als Jahrgangsklassen gebildet. 
Der Unterricht in den Fachklassen erfolgt in den Bündelungsfächern des Berufes auf Grundlage 
des Bildungsplans, der den KMK-Rahmenlehrplan mit den Lernfeldern übernimmt. Die Bil-
dungspläne der weiteren Fächer beschreiben die Ziele in Form von Anforderungssituationen. 
Gemeinsam fördern die Bildungspläne die umfassende Kompetenzentwicklung im Beruf.  
Der Unterricht umfasst 480 bis 560 Jahresstunden.1 Unter Berücksichtigung der Anforderungen 
der ausbildenden Betriebe sowie der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler werden 
von den Berufskollegs vielfältige Modelle der zeitlichen und inhaltlichen Verteilung des Un-
terrichts angeboten. In der Regel wird der Unterricht in Teilzeitform an einzelnen Wochenta-
gen, als Blockunterricht an fünf Tagen in der Woche oder in einer Verknüpfung der beiden 
genannten Formen erteilt. Es besteht z. B. auch die Möglichkeit, den Unterricht auf einen re-
gelmäßig stattfindenden 10-stündigen Unterrichtstag und ergänzende Unterrichtsblöcke zu ver-
teilen, wenn ein integratives Bewegungs- und Ernährungskonzept zur Gesundheitsförderung 
umgesetzt wird. Unter Beachtung des Gesamtunterrichtsvolumens sind in jedem Schuljahr min-
destens 320 Unterrichtsstunden zu erteilen; maximal 160 Unterrichtsstunden können jahrgangs-
übergreifend verlagert werden. 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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Die Ausbildungsberufe im dualen System der Berufsausbildung werden mit zweijähriger, drei-
jähriger oder dreieinhalbjähriger Dauer verordnet. Die Ausbildungszeit kann für besonders leis-
tungsstarke bzw. förderbedürftige Auszubildende verkürzt bzw. verlängert werden. Je nach per-
sonellen, sachlichen und organisatorischen Voraussetzungen der Schule können eigene Klassen 
für diese Schülerinnen und Schüler gebildet werden. Jugendliche mit voller Fachhochschulreife 
oder allgemeiner Hochschulreife können im Rahmen entsprechender Kooperationsvereinba-
rungen zwischen Hochschulen und Berufskollegs parallel zur Berufsausbildung ein duales Stu-
dium beginnen. Für sie kann ein inhaltlich und hinsichtlich Umfang und Organisation abge-
stimmter Unterricht angeboten werden. Ebenso gibt es die Möglichkeit, parallel zur Berufsaus-
bildung bereits die Fachschule zum Erwerb eines Weiterbildungsabschlusses zu besuchen. 

1.2 Zielgruppen und Perspektiven 

1.2.1 Voraussetzungen, Abschlüsse, Berechtigungen 
Für die einzelnen Ausbildungsberufe sind keine Eingangsvoraussetzungen festgelegt. Gleich-
wohl erwarten Betriebe branchenbezogen bestimmte schulische Abschlüsse von ihren zukünf-
tigen Auszubildenden. Der gleichzeitige Erwerb der Fachhochschulreife in den Bildungsgän-
gen der Fachklassen des dualen Systems setzt den mittleren Schulabschluss oder die Berechti-
gung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe voraus. 
Die duale Berufsausbildung endet mit einer Berufsabschlussprüfung vor der zuständigen Stelle 
(Kammer). Unabhängig von dem Berufsabschluss (§ 37 ff. BBiG, § 31 ff. HwO) wird in der 
Berufsschule der Berufsschulabschluss zuerkannt, wenn die Leistungen am Ende des Bildungs-
ganges den Anforderungen entsprechen.  
Mit dem Berufsschulabschluss wird der Hauptschulabschluss nach Klasse 10, bei entsprechen-
dem Notendurchschnitt und dem Nachweis der notwendigen Englischkenntnisse der mittlere 
Schulabschluss1 zuerkannt. Es kann auch die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Ober-
stufe erworben werden. Den Schülerinnen und Schülern wird die Fachhochschulreife zuer-
kannt, wenn sie das erweiterte Unterrichtsangebot nach Anlage A 1.4 der APO-BK wahrge-
nommen, den Berufsschulabschluss erworben und die Berufsabschlussprüfung sowie die Ab-
schlussprüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife bestanden haben. Schülerinnen und 
Schüler mit einem Ausbildungsverhältnis gem. § 66 BBiG oder § 42m HwO erhalten bei er-
folgreichem Besuch des Bildungsganges den Hauptschulabschluss. 
Stützunterricht zur Sicherung des Ausbildungsziels, der Erwerb von Zusatzqualifikationen oder 
erweiterten Zusatzqualifikationen sowie der Erwerb der Fachhochschulreife2 3 sind entspre-
chend dem Angebot des einzelnen Berufskollegs im Rahmen des Differenzierungsbereiches in 
den Stundentafeln der einzelnen Ausbildungsberufe möglich. 

1.2.2 Anschlüsse und Anrechnungen 
Mit dem Berufsschulabschluss, dem Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung und einer 
mindestens einjährigen Berufserfahrung können Absolventinnen und Absolventen der Berufs-
schule einen Bildungsgang der Fachschule besuchen. Dort kann ein Weiterbildungsabschluss 
erworben werden. Der Besuch des Fachschulbildungsganges kann bereits parallel zur Berufs-
ausbildung beginnen. Dazu ist ebenfalls ein abgestimmtes Unterrichtsangebot erforderlich. 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
2 s. Handreichung „Berufsabschluss und Fachhochschulreife in Fachklassen des dualen Systems“ 
3 s. Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen, Beschluss der Kultus-

ministerkonferenz der Länder in der jeweils geltenden Fassung 



Biologielaborantin/Biologielaborant 

 Seite 9 von 46 

Darüber hinaus besteht im Rahmen von Zusatzqualifikationen und erweiterten Zusatzqualifi-
kationen ein breites Spektrum an Qualifizierungsmöglichkeiten auch mit Blick auf Fort- und 
Weiterbildungsabschlüsse. 
Sofern Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss die Fachhochschulreife nicht 
bereits parallel zum Berufsschulbesuch in der Fachklasse erworben haben, können diese noch 
während oder nach der Berufsausbildung die Fachoberschule Klasse 12 B besuchen und dort 
die Fachhochschulreife erwerben.  
Mit der Fachhochschulreife sind die Schülerinnen und Schüler berechtigt, ein Studium an einer 
Fachhochschule aufzunehmen. 
Weiterhin sind sie dazu berechtigt, die allgemeine Hochschulreife in einem weiteren Jahr in der 
Fachoberschule Klasse 13 zu erwerben. Die allgemeine Hochschulreife berechtigt zur Auf-
nahme eines Studiums an einer Universität. 
Die erworbenen Abschlüsse und Qualifikationen sind entsprechend dem DQR eingeordnet und 
können auf Studiengänge angerechnet werden. 

1.3 Didaktisch-methodische Leitlinien 
Das Lernen in den Fachklassen des dualen Systems zielt auf die Entwicklung einer umfassen-
den Handlungskompetenz, die sich in der Fähigkeit und Bereitschaft der Schülerinnen und 
Schüler erweist, die erworbenen Fachkenntnisse und Fertigkeiten sowie persönlichen, sozialen 
und methodischen Fähigkeiten direkt im betrieblichen Alltag in konkreten Handlungssituatio-
nen einzusetzen. Der handlungsorientierte Unterricht stellt systematisch die berufliche Hand-
lungsfähigkeit in den Vordergrund der Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung.  
Kernaufgabe bei der Gestaltung des Unterrichts ist die Entwicklung, Realisation und Evaluation 
von Lernsituationen. Das sind didaktisch aufbereitete thematische Einheiten, die sich zur Um-
setzung von Lernfeldern und Fächern aus beruflich, gesellschaftlich oder persönlich bedeutsa-
men Problemstellungen erschließen. Lernsituationen schließen Erarbeitungs-, Anwendungs-, 
Übungs- und Vertiefungsphasen sowie Lernerfolgsüberprüfung ein und haben ein konkretes 
Lernergebnis bzw. Handlungsprodukt.  
Es gibt Lernsituationen, die 
− ausschließlich zur Umsetzung eines Lernfeldes entwickelt werden 
− neben den Zielen und Inhalten eines Lernfeldes die Ziele und Inhalte eines oder mehrerer 

weiterer Fächer integrieren  
− ausschließlich zur Umsetzung eines einzelnen Faches generiert werden 
− neben den Zielen und Inhalten eines Faches solche eines Lernfeldes oder weiterer Fächer 

integrieren. 
Lernsituationen ermöglichen im Rahmen einer vollständigen Handlung eine zielgerichtete, in-
dividuelle Kompetenzentwicklung. Dies bedeutet, sowohl die Vorgaben im berufsbezogenen 
und berufsübergreifenden Lernbereich - soweit sinnvoll - miteinander verknüpft umzusetzen, 
als auch dabei eine möglichst konkrete Ausrichtung auf den jeweiligen Ausbildungsberuf zu 
realisieren. Bei der Gestaltung von Lernsituationen über den Bildungsverlauf hinweg ist eine 
zunehmende Komplexität der Aufgaben- und Problemstellungen zu realisieren, um eine plan-
volle Kompetenzentwicklung zu ermöglichen. Die individuelle Lernausgangslage von Schüle-
rinnen und Schülern in der Fachklasse des dualen Systems kann stark variieren. Bei der unter-
richtlichen Umsetzung von Lernfeldern, Anforderungssituationen und Zielen sind Tiefe der Be-
arbeitung, Niveau der fachlichen und personellen Kompetenzförderung vor diesem Hintergrund 
im Rahmen der Bildungsgangarbeit so zu berücksichtigen, dass für alle Schülerinnen und Schü-
ler eine Kompetenzentwicklung ermöglicht wird. 
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1.3.1 Wissenschaftspropädeutik  
Für ein erfolgreiches lebenslanges Lernen im Beruf, aber auch über den Berufsbereich hinaus 
und im Studium werden die Schülerinnen und Schüler in der Berufsschule auch in die Lage 
versetzt, beruflich kontextuierte Aufgaben und Situationen mit Hilfe wissenschaftlicher Ver-
fahren und Erkenntnisse zu bewältigen, die Reflexion voraussetzen. Dabei ist es, in Abgrenzung 
und notwendiger Ergänzung der betrieblichen Ausbildung, unverzichtbare Aufgabe der Berufs-
schule, die Arbeits- und Geschäftsprozesse im Rahmen der Handlungssystematik auch in den 
Erklärungszusammenhang zugehöriger Fachwissenschaften zu stellen und gesellschaftliche 
Entwicklungen zu reflektieren.  
Die Vermittlung von berufsbezogenem Wissen, systemorientiertes vernetztes Denken und Han-
deln in komplexen und exemplarischen Situationen werden im Rahmen des Lernfeldkonzeptes 
in einem handlungsorientierten Unterricht in besonderem Maße gefördert.  
Durch geeignete Lernsituationen entwickeln die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, eigene 
Vorgehensweisen kritisch zu hinterfragen und Alternativen aufzuzeigen. Sie arbeiten selbst-
ständig, formulieren und analysieren eigenständig Problemstellungen, erfassen Komplexität 
und wählen gezielt Methoden und Verfahren zur Informationsbeschaffung, Planung, Durchfüh-
rung und Reflexion. 

1.3.2 Berufliche Bildung 
Die Berufsausbildung im dualen System ist zielgerichtet auf den Erwerb einer umfassenden 
beruflichen Handlungsfähigkeit. Am Ende des Bildungsganges sollen die Schülerinnen und 
Schüler sich in ihrem Ausbildungsberuf sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial 
verantwortlich verhalten und dementsprechend handeln können. Wichtige Grundlage für die 
Tätigkeit als Fachkraft ist das aufeinander abgestimmte Lernen an mindestens zwei Lernorten, 
welches berufsrelevantes Wissen und Können sowie ein reflektiertes Verständnis von Handeln 
in beruflichen Zusammenhängen sicherstellt. 

1.3.3 Didaktische Jahresplanung 
Die Erarbeitung, Umsetzung, Reflexion und kontinuierliche Weiterentwicklung der Didakti-
schen Jahresplanung ist die zentrale Aufgabe einer dynamischen Bildungsgangarbeit. Unter 
Verantwortung der Bildungsgangleitung sollen alle im Bildungsgang tätigen Lehrkräfte in den 
Prozess eingebunden werden. 
Die Didaktische Jahresplanung stellt das Ergebnis aller inhaltlichen, zeitlichen, methodischen 
und organisatorischen Überlegungen zu Lernsituationen für den Bildungsgang dar. Sie 
sollte - soweit möglich - gemeinsam mit dem dualen Partner entwickelt werden.1 Zumindest ist 
es erforderlich, den dualen Partnern die geplante Kompetenzförderung ihrer Auszubildenden in 
der Berufsschule transparent zu machen. Sie bietet allen Beteiligten und Interessierten verläss-
liche, übersichtliche Information über die Bildungsgangarbeit und ist Grundlage zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung.  
Die Veröffentlichung „Didaktische Jahresplanung. Pragmatische Handreichung für die Fach-
klassen des dualen Systems“ gibt konkrete Hinweise zur Entwicklung, Dokumentation, Umset-
zung und Evaluation der Didaktischen Jahresplanung.2  
 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
2 s. ebenda 
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Teil 2 Bildungsgänge der Fachklassen des dualen Systems der Be-
rufsausbildung Anlage A APO-BK im Fachbereich Tech-
nik/Naturwissenschaften 

2.1 Fachbereichsspezifische Ziele 
Der Fachbereich Technik/Naturwissenschaften umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Ausbil-
dungsberufe. 
Der Unterricht im Fachbereich Technik/Naturwissenschaften versetzt die Absolventinnen und 
Absolventen in die Lage, technische und naturwissenschaftliche Projekte zu analysieren, zu 
planen, durchzuführen und zu reflektieren. Mit der Ausrichtung an berufsrelevanten Aufgaben, 
bei denen formale und inhaltliche Aspekte technisch-naturwissenschaftlicher Verfahrenswei-
sen ineinandergreifen, werden berufliche Kompetenzen vermittelt, die besonders das Handeln 
in den Teilprozessen Produktentwicklung, Produktion und Instandhaltung umfassen. 
Der Unterricht ist gekennzeichnet durch die Symbiose aus systematischer Analyse technisch-
naturwissenschaftlicher Problemstellungen, Ideenfindung und Konzeption von Lösungsansät-
zen, produktionstechnischer Realisation und kritischer Reflexion. Dies spiegelt sich auch in der 
kontinuierlichen Förderung projektbezogener Kooperationsformen, international ausgerichteter 
Handlungs- und Denkstrukturen des Umgangs mit digitalen Systemen sowie in der sukzessiven 
Berücksichtigung von Aspekten des Datenschutzes und der Datensicherheit wider. 

2.2 Die Bildungsgänge im Fachbereich 
In den Bildungsgängen der Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung Anlage A 
APO-BK werden Auszubildende in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen unterrichtet. Es 
gibt branchenspezifische wie auch branchenübergreifende Ausbildungsberufe. Sie werden im 
Fachbereich Technik/Naturwissenschaften mit zwei-, drei- oder dreieinhalbjähriger Dauer ver-
ordnet.  
Die Unterrichtsfächer der Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung Anlage A 
APO-BK sind drei Lernbereichen zugeordnet: dem berufsbezogenen Lernbereich, dem berufs-
übergreifenden Lernbereich und dem Differenzierungsbereich. 
Der berufsbezogene Lernbereich umfasst die Bündelungsfächer, die in der Regel über den ge-
samten Ausbildungsverlauf hinweg unterrichtet werden und jeweils mehrere Lernfelder zusam-
menfassen. Die Fächer Fremdsprachliche Kommunikation und Wirtschafts- und Betriebslehre 
sind ebenfalls dem berufsbezogenen Lernbereich zugeordnet. 
Kompetenzen in Fremdsprachen und interkultureller Kommunikation zur Bewältigung berufli-
cher und privater Situationen sind unerlässlich. Fremdsprachliche Ziele sind in der Regel mit 
einem im KMK-Rahmenlehrplan1 festgelegten Stundenanteil in die Lernfelder integriert. Dar-
über hinaus werden in Abhängigkeit von dem jeweiligen Ausbildungsberuf 40 – 80 Unterricht-
stunden im Fach Fremdsprachliche Kommunikation erteilt. Mathematik und Datenverarbeitung 
sind in die Lernfelder integriert. 
Der Bildungsplan Wirtschafts- und Betriebslehre berücksichtigt die „Elemente für den Unter-
richt der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Aus-
bildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz [KMK] vom 07.05.2008 in der je-
weils gültigen Fassung), die einen Umfang von 40 Unterrichtsstunden abdecken. Darüber hin-
aus enthält der Bildungsplan Wirtschafts- und Betriebslehre weitere Ziele, die bei zweijährigen 
Berufen im Umfang von 40 Unterrichtsstunden, bei dreijährigen Berufen im Umfang von 80 

                                                 
1 vgl. Teil 3: KMK-Rahmenlehrplan, dort Teil IV 
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Unterrichtsstunden sowie bei dreieinhalbjährigen Berufen im Umfang von 100 Unterrichtsstun-
den zu berücksichtigen sind. 
Im Mittelpunkt stehen einerseits die jeweils für den einzelnen Beruf spezifischen Anforderun-
gen und Fragestellungen, andererseits werden betriebswirtschaftliche Abläufe sowie das ziel-
orientierte, planvolle, rationale und ethisch verantwortungsvolle Handeln von Menschen in Be-
trieben, Werkstätten oder auf Baustellen aufgegriffen. Bei der unterrichtlichen Umsetzung der 
Lernfelder in Lernsituationen wird von betrieblichen bzw. beruflichen Aufgabenstellungen aus-
gegangen, die handlungsorientiert unter Berücksichtigung zeitgemäßer Informationstechnik be-
arbeitet werden müssen. 
Im berufsübergreifenden Lernbereich leisten die Fächer Deutsch/Kommunikation, Religions-
lehre, Politik/Gesellschaftslehre sowie Sport/Gesundheitsförderung ihren spezifischen Beitrag 
zur Kompetenzentwicklung und Identitätsbildung. Die Schülerinnen und Schüler werden in be-
rufs- und alltagsbezogenen Sprach- und Kommunikationskompetenzen gefördert sowie dafür 
sensibilisiert, ethische, religiöse und politische Aspekte bei einem verantwortungsvollen Beur-
teilen und Handeln in Arbeitswelt und Gesellschaft zu berücksichtigen. Zudem wird die Kom-
petenz gefördert, spezifische, physische und psychische Belastungen in Beruf und Alltag aus-
zugleichen und sich sozial reflektiert zu verhalten. Der Unterricht im Fach Sport/Gesundheits-
förderung fördert Kompetenzen im Sinne des salutogenetischen Ansatzes. Der Religionsunter-
richt hat darüber hinaus eine gesellschafts- und ökonomiekritische Funktion. 
Auch der Unterricht in den nicht nach Lernfeldern strukturierten Fächern soll über den Fach-
bereichsbezug hinaus soweit wie möglich auf den Kompetenzerwerb in dem jeweiligen Beruf 
ausgerichtet werden. Sofern Lerngruppen mit Schülerinnen und Schülern mehrerer Ausbil-
dungsberufe des Fachbereichs zum Erwerb der Fachhochschulreife gebildet werden, muss der 
Kompetenzerwerb im jeweiligen Beruf im Rahmen von Binnendifferenzierung realisiert wer-
den. 
Der Differenzierungsbereich dient der Ergänzung, Erweiterung und Vertiefung von Kenntnis-
sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend der individuellen Fähigkeiten und Neigungen 
der Schülerinnen und Schüler. In Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung Anlage 
A APO-BK kommen insbesondere folgende Angebote in Betracht: 
− Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung des Ausbil-

dungserfolges durch Stützunterricht oder erweiterten Stützunterricht, 
− Vermittlung berufs- und arbeitsmarktrelevanter Zusatzqualifikationen oder erweiterter Zu-

satzqualifikationen, 
− Vermittlung der Fachhochschulreife. 
Zur Vermittlung der Fachhochschulreife wird auf die „Handreichung zum Erwerb der Fach-
hochschulreife in den Fachklassen des dualen Systems (Doppelqualifikation)“1 verwiesen, die 
auch Hinweise gibt, wie und in welchem Umfang der Unterricht in Fremdsprachlicher Kom-
munikation und in weiteren Fächern im berufsbezogenen Lernbereich und der Unterricht in 
Deutsch/Kommunikation im berufsübergreifenden Lernbereich mit den Angeboten im Diffe-
renzierungsbereich verknüpft und auf diese angerechnet werden können. 

2.3 Fachbereichsspezifische Kompetenzerwartungen 
Der Kompetenzerwerb im Bildungsgang dient der Befähigung zur selbstständigen Planung und 
Bearbeitung technisch-naturwissenschaftlicher Aufgabenstellungen in einer sich verändernden 
sozioökonomischen Umwelt. 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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Die Schülerinnen und Schüler lösen technisch-naturwissenschaftliche Aufgabenstellungen zu-
nehmend selbstständig. Von übergreifender Bedeutung sind die spezifische technische Prob-
lemlösungskompetenz, die branchen- und betriebsgrößenspezifischen Kommunikationsbezie-
hungen zu innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Kundinnen und Kunden sowie das Quali-
tätsmanagement. Grundlagen dafür sind Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüle-
rinnen und Schüler bezüglich Techniken, Methoden und Verfahren sowie die Bereitschaft, Ar-
beitsergebnisse zu reflektieren und entsprechende Erkenntnisse bei zukünftigen Aufgabenstel-
lungen im Sinne kontinuierlicher Verbesserungsprozesse zu nutzen.  
Sie arbeiten ergebnisorientiert, eigenständig und im Team. Dazu stimmen sie den Arbeitspro-
zess inhaltlich und organisatorisch ab. Innerhalb einer Teamarbeit stellen sie ihre Kompetenzen 
zielführend und unterstützend in den Dienst des Teams und nehmen Anregungen und Kritik 
anderer Teammitglieder auf. Die Schülerinnen und Schüler erwerben die Kompetenz, sich 
selbst Ziele in Lern- oder Arbeitszusammenhängen zu setzen und diese konsequent eigenstän-
dig und im Team zu verfolgen. 
Kompetenzerwartungen im Fachbereich Technik/Naturwissenschaften sind:  
− Beherrschung von Informations- und Kommunikationsprozessen sowie unterstützender 

Software 
− Berücksichtigung von Veränderungen in Arbeitsabläufen durch Digitalisierung und Ver-

netzung 
− Analyse, Herstellung, Verwendung und Nutzung von technischen Objekten und Werkstof-

fen 
− technologische Produktions- und Verfahrensprozesse 
− naturwissenschaftliche Mess- und Analyseverfahren 
− Berücksichtigung der Anforderungen des Qualitätsmanagements 
− Beachtung der Prinzipien der Nachhaltigkeit. 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammen-
hängender Prozesse in zeitgemäßen analogen und digitalen Systemen. 

2.4 Fachbereichsspezifische Handlungsfelder und Arbeits- und Geschäfts-
prozesse 

Die Handlungsfelder beschreiben zusammengehörige Arbeits- und Geschäftsprozesse im Fach-
bereich Technik/Naturwissenschaften. Sie sind mehrdimensional, indem berufliche, gesell-
schaftliche und individuelle Problemstellungen miteinander verknüpft und Perspektivwechsel 
zugelassen werden und der Praxisteil der dualen Berufsausbildung exemplarisch abgebildet 
wird. 
Im Verlauf der Berufsausbildung werden die Handlungsfelder und Arbeits- und Geschäftspro-
zesse je nach Ausbildungsberuf in Anzahl, Umfang und Tiefe in unterschiedlicher Weise durch-
drungen. 
Die für die Fachklassen des dualen Systems im Fachbereich Technik/Naturwissenschaften re-
levanten Handlungsfelder sowie Arbeits- und Geschäftsprozesse sind der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen. 
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Handlungsfeld 1: Betriebliches Management  
Arbeits- und Geschäftsprozesse (AGP) 
Unternehmensgründung 

Personalmanagement  

Materialwirtschaft 

Steuerung und Kontrolle von Geschäftsprozessen 

Informations- und Kommunikationsprozesse 

Marketingstrategien und -aktivitäten 

Präsentation und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen 

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 

Handlungsfeld 2: Produktentwicklung und Gestaltung 
AGP 
Kundengerechte Information und Beratung 

Planung  

Konzeption und Gestaltung  

Kalkulation 

Entwurf  

Überprüfung  

Technische Dokumentation  

Handlungsfeld 3: Produktion und Produktionssysteme 
AGP 
Arbeitsvorbereitung 

Erstellung 

Steuerung und Kontrolle des Produktionsprozesses 

Inbetriebnahme 

Einsatz von Werkzeugen und von Maschinen und Anlagen 

Analyse und Prüfung von Stoffen 

Prozess- und Produktdokumentation 

Handlungsfeld 4: Instandhaltung 
AGP 
Wartung/Pflege 

Inspektion/Zustandsaufnahme 

Instandsetzung 

Verbesserung 
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Handlungsfeld 5: Umweltmanagement 
AGP 
Umweltmanagementsysteme  

Ressourcenschutz und -nutzung  

Abfallentsorgung  

Handlungsfeld 6: Qualitätsmanagement 
AGP 
Sicherstellung der Produkt- und der Dienstleistungsqualität 

Sicherstellung der Prozessqualität 

Prüfen- und Messen 

Reklamationsmanagement 

2.5 Didaktisch-methodische Leitlinien des Fachbereichs 
Um berufliche Handlungskompetenz zu entwickeln, bedarf es der Lösung zunehmend komple-
xer werdender Aufgabenstellungen in einem spiralcurricular angelegten Unterricht. Die Orien-
tierung an realitätsnahen betrieblichen bzw. beruflichen Arbeitsaufgaben als Ausgangspunkt 
für Lernsituationen verlangt eine konsequente Gestaltung entlang der Phasen des handlungsori-
entierten Unterrichts. In diesem Rahmen können betriebliche Arbeits- und Geschäftsprozesse 
gedanklich durchdrungen, simuliert und entsprechend vorhandener Fachraumausstattungen im 
Unterricht umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund sind die Lernortkooperation und die 
Abstimmung der Didaktischen Jahresplanung mit den dualen Partnern eine Grundlage der Ent-
wicklung umfassender beruflicher Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler. 
Die zunehmende Globalisierung, die Notwendigkeit Arbeits- und Geschäftsprozesse nachhaltig 
zu gestalten, die zunehmende Digitalisierung von Berufs- und Lebenswelt sowie die kommu-
nikativen Anforderungen an zukünftige Fach- und Führungskräfte machen gemeinsame Lern-
situationen unterschiedlicher Fächer zu Orientierung stiftenden Elementen der Didaktischen 
Jahresplanungen für Berufe des Fachbereiches Technik/Naturwissenschaften. 
Technisch-naturwissenschaftliche Problemlösungen stellen in der Regel Kompromisse dar, die 
unterschiedliche Einflussgrößen zu einer ausbalancierten Lösung führen. Dabei sind Aspekte 
wie beispielsweise Machbarkeit, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit sowie Sicherheit zu beach-
ten und gemeinsam zu bearbeiten. 
Technisch-naturwissenschaftliche Aufgabenstellungen beinhalten dabei auch nicht-technische 
Anforderungen u. a. aus ökonomischer, ergonomischer, ökologischer oder ethischer Perspek-
tive, die bei der Entstehung oder Verwendung von Sachsystemen zu berücksichtigen sind. We-
sentliche Aspekte in diesem Zusammenhang sind Folgenabschätzung und Nachhaltigkeit. Im 
Rahmen der Möglichkeiten sollen Aufgabenstellungen unterschiedliche Lösungsansätze und 
Lösungswege zulassen.  
Im Fachbereich Technik/Naturwissenschaften sind typische Methoden und Verfahren kenn-
zeichnend, auf die im Unterricht für technische Problemlösungen immer wieder zurückgegrif-
fen wird. Hierzu zählen insbesondere  
− Messung, 
− Experiment, 
− Modellbildung, 
− Simulation sowie 
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− Dokumentation und Reflexion von Untersuchungsergebnissen.  
Eine Orientierung an diesen Methoden und Verfahren gewährleistet die Planung und Realisie-
rung technisch-naturwissenschaftlicher Aufgaben und fördert die Entwicklung beruflicher 
Handlungskompetenz. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich offene und selbstgesteuerte 
Lernstrukturen, die zusätzlich die Bildung von Sozialkompetenz, Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit unterstützen. Teil des Kompetenzerwerbs ist die Anwendung von Techniken zur Qua-
litätssicherung, die den gesamten Prozess begleitet.  
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Teil 3 Die Fachklasse des dualen Systems der Berufsausbildung: 
Biologielaborantin/Biologielaborant 

Grundlagen für die Ausbildung in diesem Ausbildungsberuf sind 
− die geltende Verordnung über die Berufsausbildung vom 24.04.2020, veröffentlicht im 

Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 21, S. 868 ff.)1 2 und 
− der Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Län-

der (KMK-Rahmenlehrplan) für den jeweiligen Ausbildungsberuf.3 
Die Verordnung über die Berufsausbildung gemäß §§ 4 und 5 BBiG bzw. 25 und 26 HWO 
beschreibt die Berufsausbildungsanforderungen. Sie ist vom zuständigen Fachministerium des 
Bundes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen. 
Der mit der Verordnung über die Berufsausbildung abgestimmte KMK-Rahmenlehrplan ist 
nach Lernfeldern strukturiert. Er basiert auf den Anforderungen des Berufes4 sowie dem Bil-
dungsauftrag der Berufsschule und zielt auf die Entwicklung umfassender Handlungskompe-
tenz.  
Der vorliegende Bildungsplan ist durch Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
(MSW) in Kraft gesetzt worden. Er übernimmt den KMK-Rahmenlehrplan mit den Lernfel-
dern, ihren jeweiligen Kernkompetenzformulierungen und Hinweisen zur Gestaltung ganzheit-
licher Lernsituationen als Mindestanforderungen. Er enthält darüber hinaus Vorgaben für den 
Unterricht und die Zusammenarbeit der Lernbereiche gemäß der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung Berufskolleg – APO-BK) vom 1. August 2015 in der jeweils gültigen Fassung.  
Für den gleichzeitigen Erwerb der Fachhochschulreife neben der beruflichen Qualifikation des 
Ausbildungsberufs müssen die Standards der Kultusministerkonferenz in den Fächern 
Deutsch/Kommunikation, Englisch und in den Fächern des naturwissenschaftlich-technischen 
Bereichs5 erfüllt sein. 

                                                 
1 Hrsg.: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
3 s. Kapitel 3.1.1 des Bildungsplans 
4 s. “Berufsbezogene Vorbemerkungen“ (Kapitel IV des KMK-Rahmenlehrplans) und „Berufsbild“ (Bundesinsti-

tut für Berufsbildung [www.bibb.de]) 
5 s. Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen, Beschluss der Kultus-

ministerkonferenz der Länder in der jeweils geltenden Fassung. 
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3.1 Beschreibung des Bildungsganges 

3.1.1 KMK-Rahmenlehrplan 

R A H M E N L E H R P L A N  
für den Ausbildungsberuf 
Biologielaborantin/Biologielaborant1 2 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13.01.2000 i. d. F. vom 13.12.2019) 
 
  

                                                 
1 Hrsg.: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 

Bonn 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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Teil I Vorbemerkungen 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden. 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abge-
stimmt. Das Abstimmungsverfahren ist durch das „Gemeinsame Ergebnisprotokoll vom 
30.05.1972“ geregelt. Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss 
auf und beschreibt Mindestanforderungen. 
Der Rahmenlehrplan ist bei zugeordneten Berufen in eine berufsfeldbreite Grundbildung und 
eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert. 
Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte 
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der Be-
rufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte Be-
schäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungsgänge 
geschaffen. 
Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Selbständi-
ges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung 
wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen 
Gesamtkonzeptes ist. Dabei kann grundsätzlich jedes methodische Vorgehen zur Erreichung 
dieses Zieles beitragen; Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind 
besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen berücksichtigt 
werden. 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan berücksichtigte Ergebnis 
der fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten 
bleibt. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner 
mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schü-
lerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichti-
gung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. 
Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher 
erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur 
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung 
befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für diese Schulart geltenden Regelungen der Schul-
gesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außerdem an 
den für jeden einzelnen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen 
Berufsordnungsmitteln: 
- Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder 

(KMK)  
- Ausbildungsordnungen des Bundes für die betriebliche Ausbildung. 
Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 12.03.2015) 
hat die Berufsschule zum Ziel,  
− eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten huma-

ner und sozialer Art verbindet; 
− berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt 

und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln; 
− die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 
− die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 

öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln. 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 
- den Unterricht an einer für ihre Aufgaben spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-

lungsorientierung betont; 
- unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldüber-

greifende Qualifikationen vermitteln; 
- ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fä-

higkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesell-
schaft gerecht zu werden; 

- im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und för-
dern; 

- auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen 
und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung 
aufzeigen. 

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen be-
rufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel:  
- Arbeit und Arbeitslosigkeit, 
- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wah-

rung kultureller Identität, 
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie 
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- Gewährleistung der Menschenrechte 
eingehen. 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese 
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in beruflichen, ge-
sellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial 
verantwortlich zu verhalten. 
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Personalkom-
petenz und Sozialkompetenz. 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wis-
sens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und 
selbständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
Personalkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit 
die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffent-
lichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten 
sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst personale Eigenschaften wie 
Selbständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein. Zur ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvor-
stellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.  
Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und 
zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen 
rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört 
insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
Eine ausgewogene Fach-, Personal- und Sozialkompetenz ist die Voraussetzung für Methoden- 
und Lernkompetenz. 
Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg in Bezug auf den einzelnen Lernenden und seine Befä-
higung zu eigenverantwortlichem Handeln in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situ-
ationen.  
Demgegenüber wird unter Qualifikation der Lernerfolg in Bezug auf die Verwertbarkeit, d. h. 
aus der Sicht der Nachfrage in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen, ver-
standen (vgl. Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission zur Neuordnung 
der Sekundarstufe II). 
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Teil III Didaktische Grundsätze 

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben 
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont 
und junge Menschen zu selbständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufga-
ben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. 
Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufliches 
Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen 
von Handlungen anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Han-
delns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen 
Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen geschaffen für das Lernen in 
und aus der Arbeit. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass die Beschreibung der Ziele und 
die Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt. 
Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmati-
schen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt: 
- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind 

(Lernen für Handeln). 
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber 

gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 
- Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbständig geplant, durchgeführt, über-

prüft, gegebenenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden. 
- Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum 

Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte einbeziehen. 

- Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre ge-
sellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden. 

- Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der 
Konfliktbewältigung einbeziehen 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichts-
methoden verwirklichen. 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich 
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben un-
terscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unter-
schiede beachtet und Schülerinnen und Schüler - auch benachteiligte oder besonders begabte - 
ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Biologielaboranten/zur Biolo-
gielaborantin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildungen im Laborbereich Chemie, 
Biologie und Lack vom 22.03.2000 (BGBl. I Nr. 12, S. 257 ff.) abgestimmt.1 2 3 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Biologielaborant/Biologielaborantin (Be-
schluss der KMK vom 13.01.2000) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan ersetzt. 
Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule 
wird auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-
schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 
Die Vermittlung von fremdsprachlichen Qualifikationen gemäß der Ausbildungsordnung zur 
Entwicklung entsprechender Kommunikationsfähigkeit ist mit 40 Stunden in die Lernfelder in-
tegriert. Darüber hinaus können 80 Stunden berufsspezifische Fremdsprachenvermittlung als 
freiwillige Ergänzung der Länder angeboten werden. 
Die Kompetenzen in den Bereichen Informationsbeschaffung, Qualitätssicherung, Arbeitssi-
cherheit und Umweltschutz sind durchgängige Ziele aller Lernfelder. Die Vermittlung mathe-
matischer Kenntnisse erfolgt integrativ bei den entsprechenden Inhalten der Lernfelder. 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Biologielaborantin/Biologielaborant wurde zu-
sammen mit den Rahmenlehrplänen für die Ausbildungsberufe Chemielaborant/Chemielabo-
rantin und Lacklaborant/Lacklaborantin entwickelt.  
Im Hinblick auf eine breit angelegte berufliche Grundbildung sind die Lernfelder 1 bis 4 
(1. Ausbildungsjahr) dieser drei Rahmenlehrpläne identisch. Dennoch sollen die Schülerinnen 
und Schüler im Regelfall bereits im 1. Ausbildungsjahr nach Ausbildungsberufen getrennt un-
terrichtet werden, um auch die Lernfelder 1 bis 4 berufsspezifisch gestalten zu können.4 
Findet dennoch eine gemeinsame Unterrichtung der drei Laborberufe im 1. Ausbildungsjahr 
statt, sind die berufsspezifischen Belange des jeweiligen Ausbildungsberufs bei der Vermitt-
lung der Lerninhalte der Lernfelder 1 bis 4 zu berücksichtigen. 
Die Vermittlung der Lerninhalte des für jeden Ausbildungsberuf spezifisch formulierten Lern-
feldes 5 des 1. Ausbildungsjahres wird in einem Umfang von 80 Stunden nach Berufen diffe-
renziert durchgeführt. 
Die Lernfelder mit Zeitrichtwerten des 3. und 4. Ausbildungsjahres werden für diesen Zeitraum 
gemeinsam und nicht nach Ausbildungsjahren getrennt ausgewiesen. Damit soll im Hinblick 
auf die in der Ausbildungsordnung vorgesehenen Wahlqualifikationseinheiten eine flexible und 
mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte Umsetzung des Rahmenlehrplans ermöglicht 
werden. Die hierbei erforderliche enge Kooperation zwischen Betrieb und Berufsschule ist si-
cherzustellen.  

                                                 
1 Durch die Novellierung der Verordnung über die Berufsausbildung im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack 

anlässlich der Überführung der Prüfungsform „gestreckte Abschlussprüfung“ in Dauerrecht vom 25.06.2009 
(BGBl. I S. 1600) sind keine Änderungen im Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz erforderlich geworden. 

2 Aufgrund der Änderung der Ausbildungsordnung durch die Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Berufsausbildung im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack vom 30.12.2016 (BGBl. I S. 39) ist das 
Lernfeld 7 im Rahmenlehrplan angepasst worden. 

3 Aufgrund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung im Laborbereich 
Chemie, Biologie und Lack vom 03.03.2020 (BGBl. I S. 326) sind keine Änderungen im Rahmenlehrplan der 
Kultusministerkonferenz erforderlich geworden. 

4 Die Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnungen wurden durch Art. 8 des Gesetzes zur Reform der 
beruflichen Bildung vom 23.03.2005 (BGBl. I S. 931) aufgehoben. Der entsprechende Absatz zum Berufsgrund-
bildungsjahr, Berufsfeld: Chemie, Physik und Biologie, Schwerpunkt: Laboratoriumstechnik wurde gestrichen. 
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Teil V Lernfelder 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf  
Biologielaborant/Biologielaborantin 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3./4. Jahr 

1 Vereinigen von Stoffen 80   

2 Trennen von Stoffsystemen 80   

3 Struktur und Eigenschaften von Stoffen unter-
suchen 40   

4 Stoffe fotometrisch und chromatografisch un-
tersuchen 40   

5 Mikrobiologische und zell-kulturtechnische 
Arbeiten durchführen 80   

6 Biochemische und molekularbiologische Ar-
beiten durchführen  100  

7 Zoologische und pharmakologische Arbeiten 
durchführen  120  

8 Hämatologische und histologische Arbeiten 
durchführen  60  

9 Botanische und phytomedizinische Arbeiten 
durchführen   80 

10 Pharmakologische, toxikologische und pharma-
kokinetische Arbeiten durchführen   100 

11 Mikrobiologische, biotechnische und zellkul-
turtechnische Arbeiten durchführen   100 

12 Immunologische, biochemische und diagnosti-
sche Arbeiten durchführen   60 

13 Molekularbiologische Arbeiten durchführen   80 

Summe: insgesamt 1020 Stunden 320 280 420 
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Lernfeld 1: Vereinigen von Stoffen 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler können Stoffgemische herstellen, berechnen deren Zusammen-
setzung und kontrollieren diese. 
Sie stellen Reaktionsgleichungen auf und berechnen die Massenverhältnisse. Sie wählen für 
die gestellte Aufgabe geeignete Laborgeräte aus, nutzen unterschiedliche Informationsquel-
len, fertigen Protokolle an und stellen Messwerte anschaulich dar. 
Sie planen einfache Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und terminlicher 
Vorgaben. 

Inhalte: 

Masse, Volumen, Stoffmenge, Dichte, Volumenmessgeräte, Waagen 
Stoffe, Stoffsysteme 
Lösemittel unterschiedlicher Polarität 
Gehaltsgrößen berechnen 
Chemische Formelsprache 
Grundlagen der Stöchiometrie 
Säuren, Basen, Salze 
Neutralisation, pH-Wert 
Umgang mit Gefahrstoffen, Informationen über Stoffe, persönliche Schutzausrüstung 
Protokollführung, Plausibilität, Tabellen, Diagramme 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation 
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Lernfeld 2: Trennen von Stoffsystemen 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler ordnen den Gemengen entsprechend den unterschiedlichen 
Stoffeigenschaften geeignete Trennverfahren zu. Sie wählen Apparate aus und legen Arbeits-
schritte fest. 
Sie setzen Energieträger rationell ein und wenden die entsprechenden Vorschriften, Bestim-
mungen und Regeln der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes an. 

Inhalte: 

Tabellen, Diagramme, Nomogramme, gedruckte und elektronische Informationsquellen 
Masse, Volumen, Dichte, Löslichkeit 
Aggregatzustände 
Mechanische Trennverfahren 
Temperatur, Wärme, Schmelztemperatur, Dampfdruck, Siedetemperatur,  
Thermische Trennverfahren 
Heizen, kühlen 
Umgang mit Gasen 
Energieeinsatz, Wasserverbrauch 
Enthärtetes, entsalztes, destilliertes Wasser 
Feuchte, Trocknungsmethoden 
Umgang mit Gefahrstoffen, Arbeitsschutz 
Persönliche Schutzausrüstung 
Grundzüge des Umweltrechts 
Belastung von Luft und Wasser 
Abluft-, Abwasserreinigung 
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Lernfeld 3: Struktur und Eigenschaften von Stoffen 
untersuchen 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler können die chemischen Eigenschaften von Stoffen bestimmen 
und stellen die zugehörigen Reaktionsgleichungen auf. 
Sie erklären den Zusammenhang zwischen Aufbau und charakteristischen Eigenschaften von 
Stoffen. 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen unterschiedliche - auch fremdsprachliche - Informati-
onsquellen. 

Inhalte: 

Metalle, Nichtmetalle, Salze, Oxide 
Atombau, PSE 
Chemische Bindung 
Chemische Reaktion 
Reaktionsgleichungen 
Löslichkeit 
Acidität/Basizität, Protolyse , Ampholyte 
Brennbarkeit, Oxidation, Reduktion 
Aliphatische und aromatische KW, funktionelle Gruppen 
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Lernfeld 4: Stoffe fotometrisch und chromatogra-
fisch untersuchen 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler können fotometrische Gehaltsbestimmungen durchführen und 
kennen die optischen und apparativen Grundlagen der Fotometrie. Sie setzen Rechner zur 
Messwertaufnahme, -auswertung und -präsentation ein. Sie kennen Regeln der Datensiche-
rung und des Datenschutzes. 
Die Schülerinnen und Schüler können Stoffe mittels chromatografischer Verfahren trennen 
und identifizieren und sie kennen die physikalisch-chemischen und gerätetechnischen Grund-
lagen der Chromatografie. 
Sie erstellen Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen und wenden die Regeln 
der Arbeitssicherheit begründet an. 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgaben im Team. Sie gleichen gesetzte Ziele mit 
den Ergebnissen ab und stellen diese vor. 

Inhalte: 

Wellenlänge/Frequenz 
Dispersion, Refraktion 
Bouguer-Lambert-Beersches-Gesetz 
Funktionsweise eines Fotometers 
Optische Sensoren 
Kalibrierlinien 
Fotometrische Gehaltsbestimmung von Lösungen 
Lösungs-/Verteilungsgleichgewichte 
Elutionsmittel 
Gefahren für Mensch und Umwelt, Betriebsanweisung 
Säulen-, Dünnschichtchromatografie 
Entwicklung und Sichtbarmachung von Chromatogrammen 
Sachgerechte Entsorgung 
Protokollführung, Messwertaufnahme, -auswertung, Diagramme 
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Lernfeld 5: Mikrobiologische und zellkulturtechni-
sche Arbeiten durchführen 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, Mikroorganismen und Zellen zu isolie-
ren. Sie können biologisches Material sachgerecht entsorgen. Sie beschreiben den Verlauf von 
Infektionskrankheiten und erklären biotechnologische Verfahren. 

Inhalte: 

Zellen, Viren 
Zellkulturen 
Desinfektion, Sterilisation 
Biologische Sicherheitsstufen 
Nährmedien 
Nachweise von Mikroorganismen, Mikroskop 
Impf- und Kulturtechniken 
Wachstumskurven, statistische Auswertung 
Verdünnungsreihen 
Infektionskrankheiten, Infektionsabwehr 
Biotechnologische Verfahren 
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Lernfeld 6: Biochemische und molekularbiologische 
Arbeiten durchführen 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 100 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler können Stoffe aus biologischem Material isolieren. Sie trennen 
diese Stoffe auf und weisen sie nach. Das Analysenergebnis werten sie statistisch aus. Die 
Schülerinnen und Schüler nutzen unterschiedliche - auch fremdsprachliche -  Informations-
quellen und Arbeitsanleitungen. 

Inhalte: 

Kohlenhydrate, Lipide, Proteine, Nukleinsäuren 
Vitamine 
Pufferlösungen 
Enzyme, Katalyse, enzymatische Analysen 
Fotosynthese 
Fehleranalyse, statistische Auswertung 
Nachweismethoden 
Zentrifugation, Dialyse, Ausfällung, Elektrophorese 
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Lernfeld 7: Zoologische und pharmakologische Ar-
beiten durchführen 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 120 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler können Versuchstiere, insbesondere Nagetiere, tierschutzge-
recht versorgen und Tierversuche nach Maßgabe des Tierschutzrechts durchführen. Sie führen 
Untersuchungen unter Berücksichtigung ethischer Aspekte durch. Sie werten die Versuchser-
gebnisse statistisch aus. Sie führen Dokumentationen nach geltenden Qualitätsregularien 
durch. 

Inhalte: 

Blutkreislauf-, Atmungs-, Verdauungs-, Ausscheidungs-, Nerven-, Hormon-, 
Bewegungs- und Stützsystem, Fortpflanzungsapparat 
Versuchstierhaltung, Tierschutzrecht 
Versuchstiere in die zoologische Systematik einordnen 
In- und Auszucht 
Applikationsmethoden 
Berechnungen zu Dosierungen und Applikationslösungen 
Narkose, Analgesie 
Tötungsmethoden 
Sektionen 
Statistische Auswertung 
Alternativen zu Tierversuchen 
Replacement, Reduction, Refinement 
Wirkungsweisen und Abbau von Pharmaka 
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Lernfeld 8: Hämatologische und histologische Ar-
beiten durchführen 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler können Blutbestandteile sowie tierisches und pflanzliches Ge-
webe identifizieren und den entsprechenden Organen zuordnen. Sie dokumentieren die Un-
tersuchungsergebnisse. 

Inhalte: 

Blutbestandteile, Blutgruppen, Blutgerinnung  
Antigen-Antikörper-Reaktion 
Tierische und pflanzliche Gewebearten 
Histologische Techniken 
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Lernfeld 9: Botanische und phytomedizinische Ar-
beiten durchführen 

3./4. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Pflanzen systematisch einzuordnen. Sie kön-
nen Sprosspflanzen generativ und vegetativ vermehren. Sie können gentechnische Verfahren 
in die Pflanzenproduktion und den Pflanzenschutz einordnen. Sie sind befähigt, pflanzenphy-
siologische Untersuchungen durchzuführen. Sie können Pflanzenschädlinge und -krankheits-
erreger eingruppieren und Pflanzenschäden feststellen. Die Schülerinnen und Schüler prüfen 
Wirkstoffe auf Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit und protokollieren diese.  

Inhalte: 

Vergleichende Pflanzenanatomie und -physiologie 
Kulturbedingungen und Vermehrung 
Pflanzenschäden und Schadbilder 
Wirkungsweise und Umwelteinflüsse von Fungiziden, Insektiziden, Herbiziden 
Integrierter Pflanzenschutz 
Ökologie 
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Lernfeld 10: Pharmakologische, toxikologische und 
pharmakokinetische Arbeiten durch-
führen 

3./4. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 100 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler planen pharmakologische, toxikologische und pharmakokine-
tische Versuche. Sie können diese auf der Grundlage geltender gesetzlicher Bestimmungen 
und der GLP durchführen und dokumentieren.  

Inhalte: 

Wirkstoffe 
Wirkstoffe testen 
Dokumentieren, Auswerten, Präsentieren 
Dosis-Wirkungskurve 
Antagonist-Synergist 
Phasen der Entwicklung von Pharmaka 
GLP 

 
  



Biologielaborantin/Biologielaborant 

 Seite 35 von 46 

Lernfeld 11: Mikrobiologische, biotechnologische 
und zellkulturtechnische Arbeiten 
durchführen 

3./4. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 100 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler legen Kulturen von eukaryontischen und prokaryontischen Zel-
len an, führen an ihnen Untersuchungen durch und dokumentieren die Ergebnisse. Sie planen 
biotechnologische Prozesse, können diese durchführen und die Fermentationsprodukte aufar-
beiten.  

Inhalte: 

Antibiotika, Antibiotikatests 
Resistenz von Mikroorganismen 
Spezielle Stoffwechselvorgänge 
Primärkulturen 
Untersuchungen von Zellkulturen 
Spezielle mikroskopische Verfahren 
Biotechnologische Prozesse 
Fermentation  
Aufarbeitung von Fermentationsprodukten 
Entsorgung von biologisch kontaminiertem Material 
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Lernfeld 12: Immunologische, biochemische und di-
agnostische Arbeiten durchführen 

3./4. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler planen die Gewinnung und Identifizierung von biologischem 
Material. Sie führen damit qualitative und quantitative Analysen durch. Sie bestimmen Krank-
heitserreger serologisch. Die Schülerinnen und Schüler sind befähigt, Parasitenbefall nachzu-
weisen, Parasiten zu differenzieren und Wirkstoffe zu testen.  
Sie können Stoffe und Proben für automatisierte Analysensysteme vorbereiten und über den 
Einsatz von Laborinformations- und Labormanagementsystemen Auskunft geben. 

Inhalte: 

Immunassays 
Elektropherese und Blottingverfahren  
Elektrolyt- und Substratkonzentrationen 
Enzymaktivitäten 
Bestimmung und systematische Zuordnung von Parasiten 
Automatische Analysensysteme 
Laborinformations-, Labormanagementsysteme 
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Lernfeld 13: Molekularbiologische Arbeiten durch-
führen 

3./4. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

Zielformulierung: 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, gentechnologische und molekularbiologische 
Arbeiten auf der Grundlage geltender gesetzlicher Vorgaben zu planen und durchzuführen. 
Sie können dabei nach Originalliteratur arbeiten. 

Inhalte: 

Gentechnikgesetz 
Klonierung 
Nachweisverfahren 
Polymerase-chain-reaction 
Isolationstechniken 
Transformation 
Genregulation 
Bedeutung gentechnischer Verfahren 
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3.1.2 Stundentafel 

 Unterrichtsstunden 

 1. Jahr 2. Jahr 3./4. Jahr Summe 

I. Berufsbezogener Lernbereich 

Labortechnik 160 – 2001 – – 160 – 200 

Biochemische Analytik und Diag-
nostik 401 100 60 200 

Biotechnologische Verfahren 40 – 801 – 180  220 – 260 

Wirkstoffprüfung – 180 180 360 

Fremdsprachliche Kommunikation 0 – 40 0 – 40 0 – 60 80 – 100 

Wirtschafts- und Betriebslehre 401 40 60 140 

Summe: 320 – 360 320 – 360 480 – 540 1 200 – 1 220 

 

II. Differenzierungsbereich 

 Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, A 1.2, 
A 1.3 und A 1.4, gelten entsprechend. 

 

III. Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, A 1.2, 
A 1.3 und A 1.4, gelten entsprechend. 

Religionslehre 

Sport/Gesundheitsförderung 

Politik/Gesellschaftslehre 

 
 
  

                                                 
1 In die Lernfelder sind auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-

schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der KMK vom 07.05.2008 in 
der jeweils gültigen Fassung) insgesamt 40 Unterrichtsstunden Wirtschafts- und Betriebslehre integriert. 
Die Bildungsgangkonferenz entscheidet, aus welchen Lernfeldern und somit aus welchen Bündelungsfächern der 
vorgesehene Stundenanteil im ersten Ausbildungsjahr entnommen wird. 
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3.1.3 Bündelungsfächer  

Zusammenfassung der Lernfelder 
Die Bündelungsfächer fassen Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans zusammen, die über den 
Ausbildungsverlauf hinweg eine Kompetenzentwicklung spiralcurricular ermöglichen. Die 
Leistungsbewertungen innerhalb der Lernfelder werden zur Note des Bündelungsfaches zusam-
mengefasst. Eine Dokumentation der Leistungsentwicklung über die Ausbildungsjahre hinweg 
ist somit sichergestellt.  

Zusammenfassung der Lernfelder zu Bündelungsfächern in den einzelnen Ausbildungs-
jahren 

1. Jahr 2. Jahr 3./4. Jahr  

LF 1, LF 2, 
LF 3 – – Labortechnik 

LF 4 LF 6 LF 12 Biochemische Analytik und Diagnostik 

LF 5 – LF 11, LF 13 Biotechnologische Verfahren 

– LF 7, LF 8 LF 9, LF 10 Wirkstoffprüfung 

Beschreibung der Bündelungsfächer 
Die Beschreibung der Bündelungsfächer verdeutlicht den Zusammenhang der Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse in gleichen oder affinen beruflichen Handlungsfeldern, die konstituierend für 
die jeweiligen Lernfelder sind. 

Labortechnik 
Das Fach Labortechnik beschreibt das Arbeiten mit Stoffen oder Stoffsystemen im Labor. Um 
Struktur und Eigenschaften von Stoffen untersuchen zu können (LF 3), müssen diese erst aus 
biologischen Stoffsystemen herausgetrennt werden (LF 2). Die Schülerinnen und Schüler wäh-
len dazu die geeigneten Trennverfahren aus und legen die Arbeitsschritte fest. 
Zur Herstellung von Stoffgemischen (LF 1) bestimmen sie die geeigneten Laborgeräte, stellen 
die Reaktionsgleichungen auf und berechnen die Massenverhältnisse. Sie nutzen dabei ver-
schiedene Informationsquellen und protokollieren die Versuchsergebnisse. 

Biochemische Analytik und Diagnostik 
Im Fach Biochemische Analytik und Diagnostik steht die Isolierung, Trennung und Aufberei-
tung von Substanzen oder Substanzgemischen aus biologischem Material (LF 6) und die Ge-
winnung und Identifizierung von biologischem Material (LF 12) im Mittelpunkt. 
Für diese Themen müssen die Schülerinnen und Schüler die dafür benötigten Analyseverfahren 
Chromatografie und Fotometrie (LF 4), Elektrophorese, Blotting oder Dialyse nutzen. Sie be-
stimmen Krankheitserreger serologisch und identifizieren Parasiten. Sie protokollieren die 
Analyseergebnisse und werten sie statistisch aus. 
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Biotechnologische Verfahren 
Das Fach Biotechnologische Verfahren hat als Schwerpunkt das Arbeiten mit Mikroorganis-
men, Zellen und Zellkulturen. Die Schülerinnen und Schüler müssen den Aufbau von Mikro-
organismen und Zellen kennen. Sie müssen sie isolieren, vermehren und sachgerecht entsorgen 
können (LF 5). Steriles Arbeiten ist dafür besonders wichtig. 
Aus prokaryontischen und eukaryontischen Zellen müssen Kulturen angelegt werden. Die 
Schülerinnen und Schüler untersuchen diese Kulturen, führen Fermentationen durch und arbei-
ten die Fermentationsprodukte auf (LF 11). 
Im Lernfeld 13 arbeiten die Schülerinnen und Schüler molekularbiologisch und gentechnolo-
gisch. Sie müssen dazu das Gentechnikgesetz kennen. Sie isolieren Erbgut, schneiden dieses 
mit Enzymen, verändern es und führen Transformationen durch. Sie analysieren Erbgut und 
wenden die PCR (Polymerase-Kettenreaktion) im Labor an. 
Sie arbeiten dabei nach Originalliteratur und kennen die Bedeutung gentechnischer Verfahren. 

Wirkstoffprüfung  
Das Fach Wirkstoffprüfung hat das Testen von pharmakologischen und phytomedizinischen 
Wirkstoffen an Geweben, Organen und Organsystemen von Tieren und Pflanzen zum Unter-
richtsgegenstand. 
Tiere müssen dazu tierschutzgerecht versorgt und Versuche an Tieren gemäß dem Tierschutz-
gesetz durchgeführt werden (LF 7). Bei pharmakologischen und toxikologischen Versuchen 
sind die Bestimmungen der GLP (Gute Laborpraxis) zu berücksichtigen (LF 10). 
Für Versuche an Pflanzen müssen Sprosspflanzen vermehrt, Pflanzenschädlinge und –krank-
heitserreger systematisch eingruppiert und Schäden an Pflanzen festgestellt werden (LF 9). 
Die Schülerinnen und Schüler müssen die Gewebe den Tieren und Pflanzen für die Untersu-
chungen entnehmen, schneiden und färben können. Sie müssen in der Lage sein, Gewebe und 
Blutbestandteile zu identifizieren (LF 8). 

3.1.4 Darstellung von Anknüpfungsmöglichkeiten im Bildungsgang 
Die folgende Gesamtmatrix gibt einen Überblick über die Anknüpfungsmöglichkeiten der 
Lernfelder des Ausbildungsberufes und der Anforderungssituationen der weiteren Fächer1 zu 
den relevanten Handlungsfeldern des Fachbereichs Technik/Naturwissenschaften und den dar-
aus abgeleiteten Arbeits- und Geschäftsprozessen. 
Die Ziffern in der Gesamtmatrix entsprechen denen der Lernfelder bzw. der Anforderungssitu-
ationen in den Bildungsplänen.  
Über die für den Bildungsgang relevanten Arbeits- und Geschäftsprozesse sind Anknüpfungen 
zwischen Lernfeldern und Fächern möglich.  
Grundlagen für den Unterricht in den weiteren Fächern sind die gültigen Bildungspläne und 
Unterrichtsvorgaben für den entsprechenden Fachbereich der Fachklassen des dualen Systems 
der Berufsausbildung sowie die Verpflichtung zur Zusammenarbeit der Lernbereiche (s. APO-
BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 6). Der Unterricht unterstützt die berufliche Bildung und 
fördert zugleich eine fachspezifische Kompetenzerweiterung. Mathematik und Datenverarbei-
tung sind in die Lernfelder integriert. 

                                                 
1 Fremdsprachliche Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre (in nicht-kaufmännischen Berufen), 

Deutsch/Kommunikation, Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung und Politik/Gesellschaftslehre. 
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Die Handreichung „Didaktische Jahresplanung. Pragmatische Handreichung für die Fachklas-
sen des dualen Systems“1 bietet umfassende Hinweise und Anregungen zur planvollen Kom-
petenzentwicklung, Didaktischen Jahresplanung und Erstellung von Lernsituationen. 
Die Gesamtmatrix kann dabei als Arbeitsgrundlage für die Bildungsgangkonferenz genutzt 
werden, um eine Didaktische Jahresplanung zu erstellen. 
 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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Gesamtmatrix: Anknüpfungsmöglichkeiten der Lernfelder und der Fächer zu relevanten Arbeits- und Geschäftsprozessen 
Bildungsgang: Biologielaborantin/Biologielaborant und Fachoberschulreife – Technik/Naturwissenschaften 

 bildungsgangbezogener 
Bildungsplan fachbereichsbezogene Bildungspläne 

 Lernfelder des 
Ausbildungsberufs 

Fremdsprachliche 
Kommunikation/ 
Englisch 

Wirtschafts- und 
Betriebslehre 

Deutsch/ 
Kommunikation  Kath. Religionslehre  Ev. Religionslehre  Sport/Gesundheits-

förderung  
Politik/ 
Gesellschaftslehre 

Handlungsfeld 1: Betriebliches Management         
Unternehmensgründung  1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6, 7 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 6  3, 6 1, 3, 6 
Personalmanagement  11 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 4, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6 
Materialwirtschaft 1, 3, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 7 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 6 1, 2 5 
Steuerung und Kontrolle von Geschäftsprozessen 2, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6   6 5, 6 2, 4 
Informations- und Kommunikationsprozesse 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   1, 2 3, 5, 6 1, 2, 4, 5, 6 
Marketingstrategien und -aktivitäten 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 7 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 3, 6 1, 4, 6 
Präsentation und Verkauf von Produkten und 
Dienstleistungen 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 7 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 4, 5, 6 2, 4 3, 5, 6 1, 4, 6 

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 1, 4, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 7 1, 2, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 5 1, 2 1, 2, 6 
Handlungsfeld 2: Produktentwicklung und Gestaltung         
Kundengerechte Information und Beratung  3, 4, 5 3, 6 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 5, 6 1, 2, 3, 6 
Planung  1, 2, 5, 10, 13 3, 4, 5 1, 3, 6   4 5 2 
Konzeption und Gestaltung  3, 5, 10, 13 3, 4, 5 1 5 3, 4 1, 4 3, 5, 6 2 
Kalkulation 2 3, 4, 5 3  3, 6   6 
Entwurf  3, 5, 10, 13 3, 4, 5 1   4   
Überprüfung  3, 4, 5, 10, 13 3, 4, 5      5 
Technische Dokumentation  1, 4, 5, 10, 13 3, 4, 5  2, 3    5, 6 
Handlungsfeld 3: Produktion und Produktionssysteme         
Arbeitsvorbereitung 1, 2, 5, 11, 13 3, 4, 5 2, 5 1, 2 3, 4  1, 2, 4 1, 3, 5 
Erstellung 5, 11, 13 3, 4, 5 2  3, 6 6 1, 2, 4 3, 4 
Steuerung und Kontrolle des Produktionsprozesses 1, 2, 5, 11 3, 4, 5 2  2, 3   2, 3, 4, 5 
Inbetriebnahme 11 3, 4, 5   3, 6  1, 2, 4  
Einsatz von Werkzeugen und von Maschinen und Anlagen 1, 2, 5, 11 3, 4, 5 2 2  6 1, 2, 4 5 
Analyse und Prüfung von Stoffen 3, 4, 5, 11, 13 3, 4, 5  2, 3   1, 2, 4 5, 6 
Prozess- und Produktdokumentation 1, 4, 511, 13 3, 4, 5 2 2, 3   6 4, 5, 6 
Handlungsfeld 4: Instandhaltung         
Wartung/Pflege 3, 4, 8, 11 1, 3, 4, 5 5  1, 2, 3 6 1, 2, 4 5 
Inspektion/Zustandsaufnahme 3, 4, 8, 11 1, 3, 4, 5  4  6 1, 2, 4 5, 6 
Instandsetzung 3, 4, 8, 11 1, 3, 4, 5   3, 6 6 1, 2, 4 6 
Verbesserung 3, 4, 8, 11 1, 3, 4, 5 2 1, 2, 3  6  4, 6 
Handlungsfeld 5: Umweltmanagement         
Umweltmanagementsysteme  2, 3, 6, 9, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 2, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 3, 6 5, 6 2, 4 5, 6 
Ressourcenschutz und -nutzung  2, 3, 5, 7, 11 1, 2, 3, 4, 5 2, 7  3, 6 5, 6 2, 4 2, 5, 6 
Abfallentsorgung  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 

13 
1, 2, 3, 4, 5 2  3, 6 5, 6  2, 5, 6 

Handlungsfeld 6: Qualitätsmanagement         
Sicherstellung der Produkt- und der Dienstleistungsqualität 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5 2, 3 1, 2, 3, 6  6 4, 5 6 
Sicherstellung der Prozessqualität 2, 5, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5 2, 5   6 4, 5 1, 2, 5 
Prüfen- und Messen 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5    6 4, 5 5 
Reklamationsmanagement  1, 2, 3, 4, 5 2  1, 4, 5, 6 6  4 
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Gesamtmatrix: Anknüpfungsmöglichkeiten der Lernfelder und der Fächer zu relevanten Arbeits- und Geschäftsprozessen 
Bildungsgang: Biologielaborantin/Biologielaborant und Fachhochschulreife – Technik/Naturwissenschaften 

 bildungsgangbezo-
gener Bildungsplan fachbereichsbezogene Bildungspläne 

 
Lernfelder des 
Ausbildungsberufs 

Deutsch/ 
Kommuni-
kation 

Englisch Mathematik Biologie Chemie Physik 
Wirtschafts- 
und 
Betriebslehre 

Katholische 
Religions-
lehre 

Evangelische 
Religions-
lehre 

Sport/ 
Gesundheits-
förderung 

Politik/ 
Gesellschafts-
lehre 

Handlungsfeld 1: Betriebliches Management             
Unternehmensgründung  1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 3   1, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6  3, 6 1, 3, 6 
Personalmanagement  11 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 2, 4   1, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6 
Materialwirtschaft 1, 3, 11 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 2, 3   2, 7 1, 2, 3, 6 6 1, 2 5 
Steuerung und Kontrolle von Geschäftsprozessen 2, 11  1, 2, 3, 4, 5, 6 3 4   1, 2, 3, 6  6 5, 6 2, 4 
Informations- und Kommunikationsprozesse 1  1, 2, 3, 4, 5, 6     1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 
 1, 2 3, 5, 6 1, 2, 4, 5, 6 

Marketingstrategien und -aktivitäten 3 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 4   3, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 3, 6 1, 4, 6 
Präsentation und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen  1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3 4   3, 7 1, 2, 4, 5, 6 2, 4 3, 5, 6 1, 4, 6 
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 1, 4, 11 1, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  1, 2, 3, 4 1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 5 4, 5, 7 1, 2, 3, 5, 6 1, 5 1, 2 1, 2, 6 
Handlungsfeld 2: Produktentwicklung und Gestaltung             
Kundengerechte Information und Beratung  1, 2, 3, 6, 7 3, 4, 5  4   3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 5, 6 1, 2, 3, 6 
Planung  1, 2, 5, 10, 13  3, 4, 5 1, 2  1, 5  1, 3, 6  4 5 2 
Konzeption und Gestaltung  3, 5, 10, 13 3 3, 4, 5 1, 2   1, 2, 3, 4, 5 1 3, 4 1, 4 3, 5, 6 2 
Kalkulation 2  3, 4, 5 2, 3    3 3, 6   6 
Entwurf  3, 5, 10, 13  3, 4, 5   1, 5 1, 2, 3, 4, 5 1  4   
Überprüfung  3, 4, 5, 10, 13  3, 4, 5 1, 2   1, 2, 3, 4, 5     5 
Technische Dokumentation  1, 4, 5, 10, 13 2, 3, 6 3, 4, 5 1, 2, 3  1, 5 1, 2, 3, 4, 5     5, 6 
Handlungsfeld 3: Produktion und Produktionssysteme             
Arbeitsvorbereitung 1, 2, 5, 11, 13 1, 2, 3 3, 4, 5  1, 2, 3, 4 1, 2, 5  2, 5 3, 4  1, 2, 4 1, 3, 5 
Erstellung 5, 11, 13  3, 4, 5 5 3 1, 5  2 3, 6 6 1, 2, 4 3, 4 
Steuerung und Kontrolle des Produktionsprozesses 1, 2, 5, 11 3 3, 4, 5 1, 2, 3  1, 5 1, 2, 3, 4, 5 2 2, 3   2, 3, 4, 5 
Inbetriebnahme 11 1, 2, 3 3, 4, 5      3, 6  1, 2, 4  
Einsatz von Werkzeugen und von Maschinen und Anlagen 1, 2, 5, 11 2, 3, 6 3, 4, 5 3, 5 3  1, 2, 3, 4, 5 2  6 1, 2, 4 5 
Analyse und Prüfung von Stoffen 3, 4, 5, 11, 13 2, 3 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3 2 1, 2, 3, 4, 5    1, 2, 4 5, 6 
Prozess- und Produktdokumentation 1, 4, 511, 13 3 3, 4, 5 2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2   6 4, 5, 6 
Handlungsfeld 4: Instandhaltung             
Wartung/Pflege 3, 4, 8, 11 2, 3, 6 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 3 4  5 1, 2, 3 6 1, 2, 4 5 
Inspektion/Zustandsaufnahme 3, 4, 8, 11 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3   1, 2, 3, 4, 5   6 1, 2, 4 5, 6 
Instandsetzung 3, 4, 8, 11  1, 3, 4, 5 3, 4, 5 3  1, 2, 3, 4, 5  3, 6 6 1, 2, 4 6 
Verbesserung 3, 4, 8, 11 1, 3, 6 1, 3, 4, 5 1 3  1, 2, 3, 4, 5 2  6  4, 6 
Handlungsfeld 5: Umweltmanagement             
Umweltmanagementsysteme  2, 3, 6, 9, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 3 1, 5  2, 7 3, 6 5, 6 2, 4 5, 6 
Ressourcenschutz und -nutzung  2, 3, 5, 7, 11 1, 2, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 3 3 3, 5 2, 7 3, 6 5, 6 2, 4 2, 5, 6 
Abfallentsorgung  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 

12, 13 
1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 – 3 1, 3, 5  2 3, 6 5, 6  2, 5, 6 

Handlungsfeld 6: Qualitätsmanagement             
Sicherstellung der Produkt- und der Dienstleistungsqualität 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5  2  2, 3  6 4, 5 6 
Sicherstellung der Prozessqualität 2, 5, 11, 12, 13 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5  1, 5  2, 5  6 4, 5 1, 2, 5 
Prüfen- und Messen 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5  1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 5   6 4, 5 5 
Reklamationsmanagement  1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 4, 5 1    2 1, 4, 5, 6 6  4 
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3.2 Lernerfolgsüberprüfung 
Die Leistungsbewertung in den Bildungsgängen richtet sich nach § 48 des Schulgesetzes NRW 
(SchulG) und wird durch § 8 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg (APO-BK) 
und dessen Verwaltungsvorschriften konkretisiert.  

Grundsätzliche Funktionen der Lernerfolgsüberprüfung 
In der Lernerfolgsüberprüfung werden 
− die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen erfasst, 
− differenzierte Rückmeldungen zum individuellen Stand der erworbenen Kompetenzen für 

die Lehrenden und die Lernenden ermöglicht. 
Schülerinnen und Schüler erhalten durch Lernerfolgsüberprüfungen ein Feedback, das eine 
Hilfe zur Selbsteinschätzung sowie eine Ermutigung für das weitere Lernen darstellen soll. Die 
Rückmeldungen ermöglichen den Lernenden Erkenntnisse über ihren Lernstand und damit über 
Ansatzpunkte für ihre weitere individuelle Kompetenzentwicklung.  
Für Lehrerinnen und Lehrer bieten Lernerfolgsüberprüfungen die Basis für eine Diagnose des 
erreichten Lernstandes der Lerngruppe und für individuelle Rückmeldungen zum weiteren 
Kompetenzaufbau. Lernerfolgsüberprüfungen dienen darüber hinaus der Evaluation des Kom-
petenzerwerbs und sind damit für Lehrerinnen und Lehrer ein Anlass, den Lernprozess und die 
Zielsetzungen sowie Methoden ihres Unterrichts zu evaluieren und ggf. zu modifizieren.  
Lernerfolgsüberprüfungen bilden die Grundlage der Leistungsbewertung. 

Anforderungen an die Gestaltung von Lernerfolgsüberprüfungen 
Kompetenzorientierung zielt darauf ab, die Lernenden zu befähigen, Problemsituationen aus 
Arbeits- und Geschäftsprozessen mit Hilfe von erworbenen Kompetenzen zu erkennen, zu be-
urteilen, zu lösen und ggf. alternative Lösungswege zu beschreiten und zu bewerten. 
Kompetenzen werden durch die individuellen Handlungen der Lernenden in Lernerfolgsüber-
prüfungen beobachtbar, beschreibbar und können weiterentwickelt werden. Dabei können die 
erforderlichen Handlungen in unterschiedlichen Typen auftreten, z. B. Analyse, Strukturierung, 
Gestaltung, Bewertung, und sollen entsprechend dem Anforderungsniveau des Bildungsganges 
und des Bildungsverlaufes zunehmend auch Handlungsspielräume für die Lernenden eröffnen.  
Die bei Lernerfolgsüberprüfungen eingesetzten Aufgaben sind entsprechend der jeweiligen 
Lernsituation in einen situativen Kontext eingefügt, der nach dem Grad der Bekanntheit, Voll-
ständigkeit, Determiniertheit, Lösungsbestimmtheit oder der Art der sozialen Konstellation va-
riiert werden kann. 
Mit dem Subjektbezug wird die individuelle Sicht auf Kompetenz in den Mittelpunkt gerückt. 
Wesentlich sind die Annahme der Rolle und die selbstständige subjektive Auseinandersetzung 
der Lernenden mit den Herausforderungen der Arbeits- und Geschäftsprozesse.  
Konkretisierungen für die Lernerfolgsüberprüfung werden in der Bildungsgangkonferenz fest-
gelegt. 
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3.3 Anlage 

3.3.1 Entwicklung und Ausgestaltung einer Lernsituation 
Bei der Entwicklung von Lernsituationen sind wesentliche Qualitätsmerkmale zu berücksichti-
gen. 
„Eine Lernsituation 
− bezieht sich anhand eines realitätsnahen Szenarios auf eine beruflich, gesellschaftlich oder 

privat bedeutsame exemplarische Problemstellung oder Situation, 
− ermöglicht individuelle Kompetenzentwicklung im Rahmen einer vollständigen Handlung, 
− hat ein konkretes, dokumentierbares Handlungsprodukt bzw. Lernergebnis, 
− schließt angemessene Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungsphasen sowie 

Erfolgskontrollen ein“.1 

Mindestanforderungen an die Dokumentation einer Lernsituation 

− „Titel (Formulierung problem-, situations- oder kompetenzbezogen), 
− Zuordnung zum Lernfeld bzw. Fach, 
− Angabe des zeitlichen Umfangs, 
− Beschreibung des Einstiegsszenarios, 
− Beschreibung des konkreten Handlungsproduktes/Lernergebnisses, 
− Angabe der wesentlichen Kompetenzen, 
− Konkretisierung der Inhalte, 
− einzuführende oder zu vertiefende Lern- und Arbeitstechniken, 
− erforderliche Unterrichtsmaterialien oder Angabe der Fundstelle 
− organisatorische Hinweise“.1 
Zur Unterstützung der Bildungsgangarbeit wurde im Rahmen der Bildungsplanarbeit ein Bei-
spiel für die Ausgestaltung einer Lernsituation für diesen Ausbildungsberuf entwickelt.2 Die 
dargestellte Lernsituation bewegt sich in ihrer Planung auf einem mittleren Abstraktionsniveau. 
Sie ist als Anregung für die konkrete Arbeit der Bildungsgangkonferenz zu sehen, die bei ihrer 
Planung die jeweilige Lerngruppe, die konkreten schulischen Rahmenbedingungen und den 
Gesamtrahmen der Didaktischen Jahresplanung berücksichtigt. 
 

                                                 
1 s. Handreichung „Didaktische Jahresplanung. Pragmatische Handreichung für die Fachklassen des dualen Sys-

tems“ 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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3.3.2 Vorlage für die Dokumentation einer Lernsituation1 

Nr. Ausbildungsjahr 
Bündelungsfach: Titel 
Lernfeld Nr.: Titel (… UStd.) 
Lernsituation Nr.: Titel (… UStd.) 

Einstiegsszenario  Handlungsprodukt/Lernergebnis 

 

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Wesentliche Kompetenzen 
− Kompetenz 1 (Fächerkürzel)  
− Kompetenz 2 (Fächerkürzel) 
− Kompetenz n (Fächerkürzel) 

Konkretisierung der Inhalte 
− … 
− … 

Lern- und Arbeitstechniken 

Unterrichtsmaterialien/Fundstelle 

Organisatorische Hinweise 
z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation 

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den ent-
sprechenden Farben.) 

                                                 
1 Zu einer exemplarischen Lernsituation für diesen Ausbildungsberuf: s. www.berufsbildung.nrw.de 
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